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Dreißigstes Buch .
Don 1721 — 1724 .

Erster Abschnitt .
8 , i . In Ostfriesland brechen wieder Uneinigkeiten zwischen

dem Landesherr » und den Ständen , und zwischen den
Ständen unter sich aus . §. Die veranlassenden Ursachen
geben die Stände selbst , besonders durch die Unordnungen und
Mißbrauche bei Verwaltung der LandcSmlttel , § . z . und
dann BcenMen , der nun zum Canzlcr erhoben wird § 4 .
durch seinen Stolz , Starrsinn und Strenge , §. 5. durch die
Ausgabe seiner vstfricsischen Historie und Landesverfassung ,
8 6 . und durch sein ganzes Benehmen bei dem Ausbruch
und dem Fortgang de« Landesunruhcn - §. 7 . Die prcußi «

/ scheu und münsterischen Subsidien . §. 8 - Die Wasserfluthen
und die abweichenden Plane bey dem Deichbau -/ j . 9 . Eine

/ von der Stadt Linden verroyrte Affecuranz - und Handiungs «
, «vmpaguie / Z. 10 . Die Trennung der Stande unter sich , be-

V sonders aber die Streitigkeiten mir Emden über den Beitrag
zu den Landesmitteln , §. n - und endlich die abgcdruckten
vielfachen Streitschriften erzeugen , nähren und verlängern
die Mißhclligkeiten zwischen dem Rcgicrhause und den Stän «
den , und der Stände unter sich .

H. i .

nach in die traurigste Scene umgeschaffen , die sich

'
A ^ ie glückliche Periode von dem Anfang dieses

Jahrhunderts bis zu > 714 . wurde nach und

denken läßt . Der Wohlstand unsers damals blühen ,
den Vaterlandes verschwand . Eine Landescalamikat
folgte der andern . Die Rindviehseuche vernichtete
die zahlreichen Heerden , die Fastnachksstuth zerriß
die Deiche , der Aftfel und die M,aus entzogen dem
Landmann eine reiche Erndte , und die WeinachkS -

und
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lind Neujahrsflukhen brachten diese Provinz an deiner
Rand ihres gänzlichen Unterganges . Schrecklich
war die Lage der Eingesessenen , die noch sol ange Jahre
nachher mit den traurigen Folgen dieser Fluchen
kämpfen mußten . Alle Hoffnung zur endlichen Er¬
holung schien, allem menschlichen Ansehen nach , ver »
lohren zu seyn . Und noch war das Ende der Land¬
plagen nicht da . Der Geist der Zwietracht stellte
sich wieder ein , breitete sich in dem ganzen Lande aus ,
und erregte zuletzt einen förmlichen Bürgerkrieg .
Diese Uneinigkeiten waren so anhaltend , daß sie sich
erst nach Erlöschung des fürstlichen Regierhauses
endigten , und so weiklauftig , so verwickelt , daß sie
die Cabinetter der größten europäischen Mächte in
Bewegung setzten . Bevor ich zu dieser merkwürdigen
und fast beispiellosen (s) Geschichte schreite , werde ich
dem ersten Keim dieser Uneinigkeiten , und wie der¬
selbe sich bis zu seiner unseligen Reife entwickelt har ,
nachspüren .

§ . 2 .

Wenn sich zwei zanken , haben gewöhnlich beide
Schuld . Dies ist ein gemeines Sprichwort , welches

F 2 auch

(- ) Blos die mcklenburgischen Händel geben uns eia
ähnliches Beispiel . So wie hier , so hatten sich
auch dort die Stande mit ihrem Landesherrn , dem
Herzog , in eben dieser Zeit überworftn . Wir tref .
fen auch in Mekienburg die Theilnahme auswarti »
ger Mächte , eine kaiserliche Commission und eia
kaiserliches Conftrvakorium an - Nur war bei den
nieklenburgischen Händeln der Kaiser den Ständen ,
so wie bei den ostfriesischen Irrungen dem Fürsten
gewogen . Auch waren jene lange so verwickelt
nicht , wie diese , weil hier in Ostfucsiand nicht
blos der Landesherr sich mit den Unkerchanen stritt ,
sondern auch Stände gegen Stande auftraten »
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! 7Li auch bei den ostfriesischen Irrungen ssincAnwendung

sindet . Die Beschwerden des Fürsten über das Be -

k agen der Stande , und besonders der Administrato¬
ren bei Verwaltung der gemeinen Landesmitkel waren

gegründet und gerecht . Schon r7c >i hatten dis

Stande ein Menagereglemrnt entworscn , und dis

Administratoren zur Besorgung desstlben angewieftrr . ^

Zwar im Anfang mag dieses Reglement zur Richt¬

schnur gedienet haben : nachher aber wurde nicht wei¬

ter darauf geachtet . Keine Landrechnunq war vsr -

fchriftmäßig eingerichtet . Bei der Ausgabe waren

keine Monate und Tage zugefugsk , und Hauprpostru

standen unter allgemeinen Rubriken . Oft fehlten die

Belage wichtiger Ausgaben , und , wo Beläge vor¬

handen waren , waren selbige nicht selten , so generel
oder auch dunkel eingerichtet , daß sie wenige Eriäu -

tcrung gaben . Nur einige Posten , die ich ans der

Landrechnung von k7 ! 9 auSgezogen habe , bewäh¬
ren cs . An ungenannte Patrioten ist misasgkbrn

z ; 64 F !. (b ) , für Papier und Lack i ! ; 6 Fi . , für

Federn 806 fl . , einem einzeln Wirkh in Aurich ist

für Verzehrung bezahlt 6776 Fl . und dergleichen -

auffallende Posten mehr . Dies wird schon hinläng¬

lich sey » , dem Leser einen Begriff von den Miß¬

bräuchen bei Verwaltung der Landesmittol zu geben .

Zur Erläuterung der Verzchrungskoflen merke ich an ,
das nicht bios dis Administratoren , sondern auch dis

ständischen Deputaten , bei den ständischen Ver¬

sammlungen , daran Theil genommen haben . DdS l

Morgens grenzen dis mehrssten in die Apotheke uns

nahmen ihren Morgenwem und andere starke Ge - :
tränke ;

(b) Die Patrioten sichen unter verschiedenen Rubri¬
ken . Z. E . ein einlarrdischer Patriot , eia sicherer
Patrior , ein Patriot , der dem Datcrlande Dienste
Zeleisiek hat ec.
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tränke zu sich , und des Abends hielt man in öffenk- i/ar
lichen Häusrn Zusammenkünfte . Hier wurde ge¬
gessen und zwo 1

'
slutL j)gme,s getrunken . Giengen

die Stände ans einander , so reichten die Wirkhs
die Rechnungen dem Landrentmeister ein . Die

Administratoren , deren Vcrzehrungskosten mit dar¬
unter steckten , assignirten sie , und so wurden sie aus
der Lanbeäcasse bezahlt . Eine Hand wusch also die
anders . Nach abgelegter Laudrechnung ward den

Administratoren sür richtige und gute Verwaltung
gedankt , und der Landrentmeister wurde guittlrt .
Die Revisoren , denen nachher dis Rechnungen mit
den Belagen zngestellet wurden , hatten schon vorhin
ihren Anth - il mit genossen , und ließen es nun wäh¬
rend der R -. Vision wieder wacker darauf los gehen ,
sahen durch die Finger , und beherzigten auch wohl ,
bei erwannigen MonikiS , ihr eignes Interesse . Man
denke aber ja nicht , daß diese üble Wirthschaft den

sammtlichen Ständen behaget habe . Oesters wurde
aus !andtaget > von aufrichtigen Patrioten auf die Ab¬

stellung solcher Mißbrauche angetragen ; allem Un¬

einigkeit , Unachtsamkeit und Interesse kreuzten sich
so durch einander , daß es immer bei dem alten blieb .
Selbst einige Administratoren , und vorzüglich die

begütertsten und reichsten , dis bei einer schweren
Schuldenlast der Landschaft nicht gleichgültig seyn
konnten , wünschten eine bessere Ordnung . Allein
die Umstände waren so , daß sie mit dem Strom
schwimmen mußten , wenn sie Harmonie

'
in dem

Collsgio und unter den Ständen erhalten wollten .
Der Fürst , roelcherselust aus seinen DomainepMern
die zu der Landssessse stiKßende Schatzungen entrich¬
ten mußte , war denn doch wohl ais Landesherr , und
als der größte Mikmteresstrtt zur Nachfrage berechti¬
get , wozu denn dis Landesqelder verwendet würden ?

H ; Aber
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A/aiAber die Stande behaupteten immer , daß nach dem

Emdischen Receß von 1606 der fürstliche Commis -

sarius und Inspektor sich des Vokirens enthalten
müßte , und daß ihnen nach dem Emder Landtags »

schluß von 1620 und nach dem Hagrschm Vergleich
von 1662 die Disposition der Laudesgelder allein

überlasten worden . Hieraus folgerten sie auch , daß
sie -nicht verpachtet wären , dem fürstlichen Commis »

sario die Einsicht der Belage zu verstatten . Kurz ,
der fürstliche CommistariuS sollte , bei schneller Vor¬

lesung der Landrechnung , als ein Figurant da sißen .
Der fürstliche CommistariuS gieng also jedesmal so
klug aus der jährlichen Landrechnungöversammlung
heraus , wie er herein gekommen war ( c) . Hierüber
drückte sich der Fürst in einer Supplication an den
Kaiser so aus : » Die Rechnung wird gleichsam , als

» auf der reitenden Post , ohne die geringste Exami -

» Nation und Untersuchung vorgelesen , und wird mit

» den Landesmitteln dergestalt gehandelt , daß ich mich
» fast entsehs , die Sache in ihrer gerechten Gestalt
» vorzustellen ; indem eine solche illegitime , wider¬
rechtliche auch unordentliche tumultuarische Art in

» wichtigen eines ganzen Landes Wohlfahrt betreffen ,

» den Sachen zu handeln , wohl an keinem Orte in

» der Welt , unter gesitteten Völkern jemals ge -

» brauchet oder geduldet ist (ä ) . « Daß diese Klagen
des Fürsten gegründet waren , kann wohl niemand
verkennen . Die Unordnungen und Mißbrauche bei

Vet »

(c) Landschaftliche Acten , gründliche Anweisung von
dem Unrechte der Stadk Emden bei den LandeS«
Mitteln - P . 55 . cle gure collsüanllt Ltatibus abso¬
lute competenlibus . §. 2 . 20 . 22 . ZZ — ZZ . Und
kteckk en lntereüe vsu bgare llvog bloog . vp bm-
<Ien. p- lg -

(ä) Gründliche Anweisung von dem Unrechte, k». 4.
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Verwaltung der i andesmittel , und die dem Fürsten r/rr

verweigerte Einsicht der Beläge , die aber der Fürst

nachher durch die verlangte Oberaufsicht sv weit aus »

zudehnen suchte , daß ohne sei » Vorwissen und seine

Bewilligung durchaus keine PWn verausgabet wer «

den sollten , waren eine der erstenund Cardinalursachen
der nachher auögebrochenen LandeSunruhen . Wie

sehr , nach dem Ausbruch der Revolution , die alten

Stände , oder deren Repräsentanten , durch Ueber «

much den Bogen gespannet haben , und wie die so»

genannten Communherren diese Provinz in eine so

schreckliche Anarchie gestürzer haben , daß man in

dieser traurigen , doch kurzen Epoche , sich schämen

muß , ein Ostsriese zu seyn , dies wird in der folgen¬
den Geschichte näher entwickelt werden .

Auf der andern Seite tritt der Canzler Brenn¬

eisen als Hauptstister der ostsriesischen Unruhen auf .

Nach dem Abstcrbcn des Canzkrs von Stamler warr72a
die Canzlersielle unbesetzt geblieben . Am 8 > Ock .

1720 ernannte der Fürst den bisherigen Vicecanzlcr
Brenneisen , grade an seinem Geburtstage , zu sei¬

nem wirklichen Canzler . Einige Tage nachher am

19 . Oct . ordnete der Fürst ein geheimes RathScolle -

gimn an . Hierin sollten alle Sachen , die das fürst¬

liche Haus und dessen Gerechtsame , und den Staat

betrafen , die Verhandlungen mit den Ständen , mit

den Administratoren und dem Hofgericht , alle

Reichs , und Kreissachen , dann die wichtigsten

Cammerangelegenheiten , ferner Concessionen , Granat «

fachen und Besetzungen erledigter Bedienungen , vor¬

genommen werden .
'
Dieses Collegium sollte mit dem

Canzler Brenneisen , mit dem geheimen Rath und

Marschall von Wurm und noch einem Rach besetzet
F 4 werden .
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- 72owerdeli. Der Fürst wollte den Versammlungen ,

die zweimal in der Woche gehalten wcrden solkeri,
selbst beiwohnen . Der Canzler sollte den beständi¬
gen Vortrag , und , bei Abwesenheit des Fürsten ,
den Vorsitz sollten alle Berichte und

werden , und er alleine
sollte die gefaßten Rezolrmonen zur Expedition bs,
fordern , und mit dem ihm anverkranten Siegel ver«
sehen lasten . In täglichen vrdinairen Cammer - oder
Oberrenteisachen sollte zwar der Hosmarschall von
Wurm die Direktion behalten , indessen sollten doch
auch alle in das Cammeralfach einschlagende Berich¬
te , dem Canzler zuerst Zugestellet werden. i. Deun
„ ob Wir zwar — setzte der Fürst hinzu — „ vor
„ gut ansthcn , daß unser Canzler mit den ordinairen
« Geschäften der Cammer nicht weiter beladen werde ,
„ um desto mehrZeit zu gewinnen , in UnsernStaats -
-- und iandesangslegcnhcittn die Hand und Feder (wie
„ bisher zu Unserm Vcrgnügerr geschehen) zu füh-
„ ren ; so hat cs doch die Meinung nicht , ihn von
„ der Cammerlneumbsnz ganz zu entheben. " Alle
Regierimgs - Canzelei- und Consistsrialsachen sollten
unter der Direction des Canzler S verbleiben. Falls
aber der Canzler, wegen Abwesenheit, Krankheit oder
überhäufter Arbeit den Regienmgs - und Canzelef-
scsstonen nicht beiwohnen könnte , sollte der Hof ,
marschall von Wurm präsidiren , doch mit der Be ,
scheidenheit, daß alle wichtige Sachen bis zur Gegen »
wart des Canzlers auögestellct bleiben sollten. So
sollte auch der Canzler . bei Abwesenheit des Hos -
marschMs in dem Cammercollegio präsidiren (e)»
-Man sieht hieraus das große Zutrauen des Fürsten
zu dem Canzler Brenneisen , und daß alle fürstliche
Verfügungen von ihm abhingen. Er war bei der so

öfter »
( e) Fürstliche geheime Rathsordnrrng von 1720.
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Aftern Abwesenheit d 'es Fürsten , der so viele aus rAv
lättdischs Reisen vornahm , als wirklicher Skellver-
krem des Fürsten auzuseheu . Er war es , der , da
der Fürst sich wenig mit Swapgeschäften abgab ,
und solche lediglich ihm und seiner Leitung überließ, -
bei der großen Revolution die erste Rolle übernahm
denn er regierte in der That mehr , wie der Fürst?
Daher nannten ihn die Emder Vicefürft von Ost- - . . . ' ^
srieöland (5). ^ ' '

§. 4-
Wohl selten wird ein Fürst einen so ungemeim - -

geschäftigen , arbeitsamen und seinem Hause so ge » . . ,
treuen Minister gehabt haben, wie derCanzlerBrcn ^ i
eisen war. Ich bin überzeugt , daß er für den Für « t.
sien Georg Albrechk sein Blut Harke stießen laßen , ^
wäre durch ein solches Opfer dem fürstlichen Häuft
geholfen gewesen . Allein seine Herrschsucht , feine * '

aufbrausende Hitze , sein unbiegsamer Eigensinn, uud^ s
seine angenommene Grundsätze inStaatösachen , und>s . .
dje, darauf gebauten übel, angelegten .Plane verdarben ik?
alles . s

^Dieft seine Grundsätze hatte er , nach seincr^ V .̂ ,
schriftlichen Versicherung , nicht aus der unreinen
Pfütze der Vernunft , sondern aus der Bibel
zogen (§) , und darin fand er denn einen Rehabea M^ ^ > 5^ -
der sich vorsetzke , sein Volk mit Scorpionen zu gers- ^
sslii . Mit Stolz , Strenge und Eigensinn
alle seine Handlungen in geringfügigen und wichtigen
Sachen durchflochken . Die besten Aussichten daä^ »^
Wohldes Staats zu begründen , fanden bei ihm
keinen Eingang , wenn Nachgiebigkeit und MaßigunK
vochergehen mußten , llm der Würde des Fürsteu^ ^ ^ -t^ .

(k ) kmäe !i ? 8ecbt en Oncclrükch "
(x) Walchs Einleitung in die Leltg. Streit . 5.

k - r °s6. . , ^ ^ 7

t»

w s
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^ /2onichk6 zu vergeben, und seine eigne Leidenschaften zu
' ! ; befriedigen , wollte er immer mit Gewalt erzwingen,

^ was er durch den Weg der Güte würde erhalten

ffi ^ haben . Einige Thaksachen , besonders bei minder
! i ! ^ 7» wichtigen Begebenheiten , sollen dieses bewähren.
!

^ ^ ^ .Einige muthwillige JungenS in Leer warfen Sü >nee»
- > - ^ ^ 7 ^/ ^ ^ baüe. Diesen Unfug ließen die Schütkmeister ,

denen die Aufsicht über olle gute Ordnungen anver-

trauet war , durch den Flecksausrufer verbieten,

st Brenneisen , der damals 1711 noch Vicecanzler
war , hielt dies Benehmen der Schüttmeister für
einen Eingriff in die Landeshoheit , da der Ausrufer

ntsr dem fürstlichen Amtmann stand. Er fand die¬

sen Vorfall so wichtig, daß er noch zehn Jahre nach¬

her damit den Reichshofrach behelligte ( b) . Wehe
dem ! der nur einen Augenblick Anstand nahm , die

chl« fürstlichen Verordnungen zu befolgen . Unter vielen

^ Beispielen sollen die Zigeuner meine Gewährsmänner
äi^ seyn . Wie diese, auf fürstlichen Befehl , nicht sofort

das Land räumten , erfolgte ein unerhörtes hartes
Edick. So lautet der Schluß : »Thun demnach

« hiemit öffentlich kund , und befehlen allem sich in
"
^ , ^ ^ « Unserm Lande aufhalkendenZigeunern ernstlich , und

L^ ^,wolleu , daß sie sich gegen den i . Decemb . nächst-

T» —^
'
» künftig mir Weib und Kindern ausUnsermFürsten -

j ^ ^ v »^ vH«,, « thum hinweg begeben , und nimmer wieder herein

^ ^ « kommen sollen , mit der ausdrücklichenCommination

. 7 a ^ L, ^ ^ , ^
' « und Verwarnung , daß , wenn sie diesem Mandate

sj i ^ T̂ «- ' ^̂ ^ rnicht Nachkommen , der oder diejenigen als Vogel -
' ^ ^ ' ( ^!»«L« frey hiemit erkläret , und allen und jeden Unfern

' 6 «^ ,,Unterkhanen versiattet werden solle , sie todt zu

^ -^ « schießen , und was sie bei sich haben , ihnen abzu-

/ .. . ... Unze-
December 1722.

i
.

>

( i,) Vorstellung v̂ n dem höAst
horsam der Stände vom ^ 5 .
k ' 7>

Kafb
. Dece
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„ nehmen und vor sich zu behalten ( i) " . Wnr denn ! 7Lc»
etwa dieser den Unterthanen erkheilte Fceipaß zu ' W
morden und zu stehlen das einzigste Mittel , die ,

'
^

Zigeuner , die freilich den Eingesessenen mit Betteln
und kleinen Mausereien lästig fielen , indessen doch H
auch Menschen waren , aus der Provinz zu schaffen ? AH --*» ' 5-

^
Lange vorher , ehe Brenneisen zum Canzler erhoben
war , litt er schon keinen Widerspruch in der Regie «
rung und in dem Consistorio . Erdrcistete sich etwa
ein Rath , seine Meinungen und Satze anzufechken ,
so schlug er mit beiden Fausten auf den Tisch , und E
brachte ihn so zum schweigen ( k) . Nicht unrecht A

"

hakten die Stände , wenn sie sich in einer Vorstellung ^ „
an den Reichöhoftath so ausdrückten : „ Der Canzler ^

„ Brenneisen ist die Person , welche den ganzen Han .

„ del allein treibet , da die übrigen fürstlichen Räche >
, und Diener kein Wort dazu sprechen dürfen ( l) .

-Eben daher maßen die Stände alle nachher ausge «
"

brocheneUnruhen dem Canzler allein ^ bei . Nirgends
findet man in ihren Schriften beleidigende Ausdrücke
wider die übrigen Räthe . Desto harter ist der Ton ,
den sie sich wider den Canzler bedienten . Vorzüglich
ließ der Canzler sich die Jurisdiction der Canzelei und
die Ausdehnung derselben angelegen seyn . Allein
hier stand ihm öfters das Hofgerichk in dem Wege ,
und daher cnksponnen sich große Mißhelligkeiten
zwischen dem Hofgerichk und der Canzelei . Diese
Mißhelligkeiten waren nicht nur mit Bitterkeiten
vermischet , sondern hatten auch wohl , welches man
von Priestern der Gerechtigkeit nicht vermuthen soll«

te,
( i) Gedruckte Verordnung vom 29 . Octob . 1721 .

Dieses Edikt ist erneuert am 4 . Jan . 1734 »
( K ) S . 6sten Band . x> 421 .
Ü) Ständische Bittschrift äe iure colleÜLnäl vom

7 . Jan . 1724. x. 5.

-A
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1720t ?, Chicanen zuin Grunde . So suchte unter andern
s ^ ein von der Cgnzeiej eingezogener Jnquistt Remisso-- l

^ 7 rialen an das Hofgenchk. Dieses erkannte auf die !
e Relaxation des Arrestes, die Canzelel zögerte mit der

^ , Entlassung des Jnquisiken , bis der Fürst eine aus .
ländische Ruse aittrak. Wie immrctclsi das Hofge-
richt ein Monitorium an die Canzeiei erließ , strndts
diese das Relaxaklonsmandat an den abwesenden
Fürsten zur Unterschrift, da doch die Unterschrift von

- der heimgelassenen Regierung hakte vollzogen werden
^ ^ ' können . So mußte der arme Jnqnisik noch eine ge -

" raume Zeit in dem Gsfangniß schmachten , blos
darum , weil dem Canzler die Remisiörialen an das
Hofgericht mißhagten ( m) . Einige Streitschriften

- -
. fachten dieses Feuer noch mehr an (n). Die Ganze.

lei

( m) Landsch . Acten.
*

(») Die erste ist betitekL : Historischer Bericht von der
fü >stiichen tzstfrlesischenLandesregierung, besonders
die Administration der Justiz und dem HofgerichL '
und der Relation dieser beiden Collegien gegen ^
einander . 17 : 6 . Der Verfasser war der Canzler ^
Brenneisen selbst. Dagegen erschien : Ein mit
Landes > Fundamental - Gesetzen und grseiudlcik
v '' c» iterti ttlustrirter Bericht , was es mit der Juris¬
diction des Hofgerichks und denen dawider von
der fürstlichen Caszelei unnörhig movirren Ccheitig -
keiten für eine Bewandniß habe . 1718 - Zwei
Jahre nachher erschien die ostft iesischc Historie und
Landesverfassung . Auch hierin suchte der Ver¬
fasser . vorzüglich die Jurisdiction des Hofgerichks
zu beschranken. Endlich ließ der Canzler Brenn¬
eisen iffzg und i/Zch noch zwei Piecen , worin zum
letztenmal das Hofgericht angegriffen wurde , ab-
drucken . DK erste ist betitelt : Nachgefügte Docu - !
mente mit Anmerkungen von der Beschaffenheit des !
fürstlichen oflfrtefischen Hofgerichks , und die zweite :
Fernere nachgeftrgle Oocnmente , die Jurisdiction
des Hvfgmchts betreffend.



Erster Abschnitt. 9Z
lei und das Hofgen

'
cht waren daher beständig wlderr72s

einander . Es war in der That sehr unvorsichtig von
dem Canzlcr Brenneisen gehandelt , daß er grade in
der Epoche , worin die Streitigkeiten zwischen dem
Regmhause und den Ständen ausgebrochen waren ,
sich mit dem Hofgericht übcrwarf . Dieses hatte
öfters den Stünden derd die Wahrheit gesagt . Nun
aber konnte der Canzler nie auf eine Hlnkerstühung
des Hsfgerichkö hoffen . Der Canzler Brenneisen
hielt ganz richtig die R ' ligionöspaltungen zwischen
den Lutheranern und Reformirten für eine der ersten
Ursachen der vormaligen ostfneßschen Landssun -
ruhen (c>) . Demvhnerachker war er in ReligkonS «
fachen rächt Meister siiner Leidenschaften . Er haßte
die Reformirten ' überhaupt , und die reformirten
Prediger besonders , und war so unvorsichtig , daß ec
selbst durch unrechtmäßige Handlungen diesen seinen
Haß nicht stiken bestätigte . Dies zu bewahren ,

, wird schon ein Beispiel hinlänglich seyn . Der resor -
mitte Prediger , Jacob Isebrand Harkenroth , gab
171 ^ dft OöüffielLbe Ooripronv ^ eft ' lcsteäen her¬
aus . In diesem Werke behauptete er , daß Graf
EdZard l . und Gräfin Anna die reformirte Religion
angenommen hätten . Brenneisen ließ den Prediger
vor die Regierung fodern , und gab ihm eine scharfe
Weisung , daß er eine selche rmnö -hige und nicht
zur Besserung dienende Frage darin erörtert hatte .
Auch bedeutete er ihm , daß zwar die Nachforschung
väterlicher Ä ' terthümer an und vor sich löblich märe ,
abxr nur von solchen Männern vorgenommen werden
könnte p die dazu einen Berns hätten . Er sollte sei¬
nes Amceö warten , wozu er bestellet worden , und

sich

(0) Brenneisen . D l . x. 82. §. 2.
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r 722 sich nicht mit solchen Sachen abgeben ( p) . Und

demohnerachtet duldete der Canzler , daß der luthe¬
rische Hofprediger Bertram sich täglich mit der Ge .

schichte beschäftigte , und einen historischen Tractat

nach dem andern herausgab . Ja , selbst der Fürst
veranlaßte (g ) den Auricher lutherischen Prediger

Funk die ostfriesische Chronik ( r) zu bearbeiten . Noch

mehr , dem Emder Prediger Harkenroth war nach¬
drücklich

(p) Aus den Regkerungsacten , den Harkenroth .
Proceß betreffend . Auch noch in der Vorrede der
ostfriestschen Historie eiferte Brenneisen dawider ,
daß sich Theologen mit der Geschichte abgaben .
Harkenroth , noch eingedenk seines erhaltenen Ver¬
weises , antwortete in der Vorrede zu der zweiten
Ausgabe seiner Oorlpronekl . Kt plus eil psttiss

. ksÄs rekerrs Isbor , und darum hielt er sich auch
wegen seines Standes befugt , Geschichte zu schrei¬
ben und Alrerthümern nachzufsrschen ; slleven « el,
setzte er hinzu , rommize Voorttei ^ Ire Mnistcrs
meenen , 6st krseclic -'inten niet en psli , vater -
lsnäsclee 6escbtecieni6en te lchr ^ven .

sg ) Funks Chronik Vorrede , p . 8 .
( r) Auch wegen dieser Chronik treffen wir eine selt¬

same Procedur des Canzler Brenneisen an . Der
Canzler suchte sich dieser Handschrift , vielleicht weil
er besorgte » daß Funk die vorigen pietistischm
Streitigkeiten , worüber er sich mit ihm Überwerfen
hatte , rügen würde , erst in der Güte , und dann

durch Gewalt zu bemächtigen . Der Prediger Funk
hatte die Handschrift bis zu dem ckwanuigen Ab -
druck , mir einem Familienfideicommiß in der Art

beleget , daß sie bei dem ältesten seiner männlichen
Descendenken verbleiben sollte. Hierauf nahm
nach Funks Absterben ( 1729 ) der älteste Sohn ,
der Genchtsverwalter Funk in Petkum , diese Chro¬
nik zu sich . Der Canzler ersuchte diesen andring -

sich , dem Fürsten die Chronik zu überlassen , weil

sie nirgends besser als in dem fürstlichen Archive

aufgehoben werden könnte . Nach einer Ablehnung ,
wurde
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drücklich verwiesen , daß er die unnütze Frage aufge - r
warfen hakte : Ob Edzard I . und die Gräfin Anna
lutherisch oder reformirk gewesen ? Ob nun gleich
Harkenroth diese Frage nur im Vorbeigehen berühret
hatte , so wurde doch dem Hofprediger Bertram ver «
stattet , darüber eine ganze Abhandlung zu schrei «
den ( 5) . Wer kann hieraus das ciuo cum ksciunt

„ iäem ,
wurde dem Gerichtsverwalter eine anständige Be¬
lohnung versprochen . Wie er sich auch hierauf
nicht günstig erklärte , erfoigren Reskripte erst in
einem gemäßigten , und dann in einem härteren
Ton , der Regierung die Chronik zur Emficht ein -
zusendcn . Unter Provokation auf das vaccrliche
Testament und die fehlende Zustimmung der Fidei .
commissanen , biieb der Gerichksverwalter unbe¬
weglich . Auf scharfercs -Andi -iirgen erklärte er sich,
die Chronik einem fürstlichen Comm ssarien in sei¬
nem Hause vorzulegen , um ste einzusehen und zrr
excerpmen . Dies war aber nicht das Augenmerk
des Canzlers . Er veraniaßke unter dem 4 . Märj
17g ; ein fürstliches Reskript , wornoch der Ge «
richrsvcrwalrer die Chronik ihm . dem Canzler , in
Aurich zusteüen sollle . Wie sich dieser dazu nicht
versieben wölkte , so erfolgte an ihn unter dem
19 . Zun . ein abermaliges Reskript . Hierin
wurde »hm wegen hoher landesvbrigkeitllchrr Macht
und Gewalt , und bei ao Gvldgüiden Brüche auf¬
gegeben , dem fü stlichcn Befehl gegen den 28 .
Sepremb . zu geleden . Hievon avpellirte der Ge -
richrsverwalter an den kaiserlichen Reichshvfrath .
Gleich hierauf starb der Canzler . Nun fanden
die Erben die immer befürchtet hatten , daß sie
von dem Canzler die Chronik nie würden wieder
erhaben , bei der Ablieferung kein Bedenken . Sie
riefen den Proceß auf , sandten die Chronik der
Reqierung ein , und erhielten sie nach genommener
Einsicht wieder zurück . Regier . Acren .

( r) Berrrams historischer Beweis , daß Ostfriesland
zur Zeit der Reformation der lutherischen und nicht
der reformirken Kirche beigttreten war .
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?roi6em , IION oft iäem , verkennen ? Der Unterschied

war nur, daß der eine die Frage für das Luthcrchum,
der andere für den CalviniömuS entschied. Das
war schon ein hinlänglicherBewegungsgrund für den

Carrzler , in der einen Sache so , und in der andern
wieder anders zu denken . Er gieng noch einen

Schritt weiter. Er suchte dem Emder reformieren
Cötus die demselben VW jeher zngestandene Censur

theologisch . rcformirter Schriften zu entreißen. Eben

dieser Hartem oth wurde von der Regierung in ; o

Goldgülden Brüche geschlagen , und diese Gelder
wurden nachher durch Execution beigekrieben , weil

er eine Predigt über die Rindviehseuche der Regie¬

rung zur Censur nicht eingereichet hatte . Harkenroth
suchte von der Cikation Remißoriaien an das Hof¬
gericht nach , und brachte bei dem Hofgmcht wider
den fürstlichen GeneralprorurakorLÜLtionem exlegs
chchgmsri aus . Hievon appellirte dis Regierung an
den Reichshofrarh , weil die Jurisdiction des Hof . ,
gerichtS sich nur aus gemeine Justjzsüchcn,eLnschrättk -

te , sich aber nicht über Landeöregierungssachen, wo .,

hin offenbar die Cenfur gehörte , erstreckte. Doge -

gen erwiederts das Hofgericht , daß SS keineswegsS

die Censur an sich ziehen wollte , sondern die Streik '

frage lediglich daraus berühre : Ob der Emder Eö.

tuS nach den Landesaccorden , und der Observanz zur
Censur theologischer Schriften berechtiget stw? -Wider

Vermachen erfolgte, -wie man sagt, durch Einlenkung
des Canfters , uncer dem 2 z . März 1717 ein karftr-

licheö Decrek , wornach sich das Hofgericht in keine

zur Police ! gehörige und der landesfürstlichc.y Borh -

mäßigkeitzur Disposition unterworfene Sache miffhen

sollte. Da der Reichchofrach offenbar den wahren

Gesichtöpuncc verfehlst hakte , denn hiev wÄketo klar

eine Rechtsfrage vor , und dann die Besorgmß ein .



Erster Abschnitt. 97
trat , daß , wenn das lutherische Conßstorknnr auchr^ o
die Cenftir der reformieren theoiogischen Schriften
haben sollte , alle lutherische Schriften den Freipaß
erhalten , und die reforinirten unterdrücket werden
würden : so nahmen sich die Stande des Emdec
CöruS , des in seiner Jurisdiction gekränkten Hof .
gerichtS , und des gebrückten Harkenroths an st) ,
und kamen bei demReichshosrarh intervomeusto ein ;
da dann der Proceß weitläufig und hißig betrieben
wurde ( u) . Durch dergleichen Neckereien wurden
die Rcformirten gestehet . Daher war auch bei ihnen
bei dein Ausbnrch der Revolution das Blut vorzüg¬
lich in Wallung . Dis resormirte Stadt Emden
stand an der Spihe der Revolution , und ,

'
n den

refomn
'rten Aemtern Emden , G ; ersyhl und feer war

der HauptsiH der Renitenz » Dagegen blieb das
lutheriscl -e Amt Fndeburg immerhin dem Fürsten
Methan . Dis übrigen Aemker waren nach ihrer
Lage und nach ihren Verhältnissen bald ständisch ,bald fürstlich gesinnt.

§ 5 -

( e) Aus der Landescasse wurden ihm die abgepfände.
len 50 Goidgülden zurückgezahlet. Darüber drückt
sich der Eanzler in einer ini Namen dcs Iürsten bei
dem Kaiser cingereichten Bittschrift so aus : «Man
har im Namen gemeiner Landesstande sich ln der bei
Ew Kaiserl . Majest vvrschwebenden Harkenrothi.
scheu Lücke Mtexveniencll) , wiewohl ohne Grund »
zum Faveur eines offenbar murhwillig ungehor¬
samen refmmitten Predigers cingelaffen, dem matt
üHch die wegen seines Ungehorsams von mir dictir-
re ' Brücke ans den gemeinen Landesgcldern , zurgroßen Verkleidung meines iandeSfürftlichen
AmreS , restnuiret bat . » Anweisung von dem Un«
recht der Gkadr Emden , x- 8 -

(u) Aus den Regier. Acten-
Gstfr . Gesch . 7 D . G
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1720 § - 5 -

In den ständischen Versammlungen , denen der

Canzler Brenneisen öfters als fürstlicher Commissa -

rius beiwohnte , kannte er auch seine Herrschsucht ,

diese seine Schwäche , nicht verbergen . Daher war

er auch nicht bei den Ständen gelitten , und war be»

sonders bei der Ritterschaft verhaßt . Freilich kann

auch wohl etwas dazu mit beigetragen haben , daß

ihn kein Edelmann gezeuget hatte , und er bürger¬

lichen Standes war . Dies war denn wieder auf

der andern Seite eine Schwäche der Ritterschaft .

Genug , der ständische Präsident Haro Joachim von

Closter , und er kamen schon 1717 in den ständischen

Versammlungen hart an einander . Keiner blieb dem

andern ein Worc schuldig . Auch waltete zwischen

ihm und dem ritterschaftlichen Deputaten von dem

Appelle eine tödtliche Feindschaft vor . Belage da .

von werden wir unken die Menge ankreffen . Wie

sehr er durch seine heftigen Ausdrücke , sich bei der

Stadt Emden verhaßt gemacht , und in welchem Kit¬

tern Ton ihm die Emder geantwortet haben , auch

davon werden verschiedene Beispiele unken Vorkom¬

men . Mit den Ständen verdarb es der Canzler ,

so wie in vielen seiner Handlungen , auch durch Cere -

monlel und Kleinigkeiten . So ließ er unter andern ,
wie im Jul . 1720 der prorogirke Landtag eröfnet

werden sollte , die fürstliche LaPdtagsproposition dem

Präsidenten von Closter in dessen Hause zustellen .

Er gieng dadurch von der bisherigen Observanz ab ,

wornach die Landkagöproposition von dem Regierungs -

srcretair in der Versammlung vorgelesen und
'
ssdem

Stande ein Exemplar zugestellAwurde . Die Folge

davon war , daß die Stände , die so steif auf das

Herkommen hielten , und in jeder unbedeutenden

Aenderung eine Erschütterung der Landeöcoustikution
fanden ,
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fanden , dem Canzler die fürstliche Präposition uner. l72o
brachen zurückfandken (v) . So setzte der Canzler die
fürstliche Autorität , oft unveranlaßk , auf die Spitze ,
und machte sich selbst ohne Roth verhaßt , Verhaßt
machte er sich besonders bei den Ständen durch dis
Ausgabe der ostsriesischen Historie und Landesver¬
fassung (w). Dieses, Werk erschien in zwei Folian -

G 2 ten
(v) Landsch . ,Acten .
( w) Der Titel , ostfriesische Historie und Landesver¬

fassung , entspricht dem Inhalt nicht , denn wir
finden darin keine zusammenhängende Geschichte
vor . Bios auf den ersten 260 Seiten gicbr sich
der Autor mit der Staatsverfassung ab , und füh¬
ret sie nach seiner Theorie und angenommenen
Hypothesen aus . Die übrigen 500 Seiten « des
ersten Bandes und dann der ganze zweite Band
enthalten eine Sammlung von Dokumenten . Da
der Verfasser eine Menge bisher ungedrucktcr uud
zum Thcil unbekannter Dokumente , und dann
eine" vollstandige Sammlung aller osifriesifchen die
Strraksverfassung begründenden Accorde , Rcces «

- ft und Dccisionen geliefert hat : so hat er sich da¬
durch in der Thal um die ostfriesische Geschichte
sehr verdient gemacht . Daher bleibt dieses Werk
immer schätzbar , und dem ostsriesischen Geschäfts¬
mann stets unentbehrlich . Der Verfasser hat mit
dem Ausgang des vorigen Jahrhunderts geschlos¬
sen , und aus diesem Jahrhundert blos die tzuldi »

» SUWsreversaien des Fürsten Georg Aibrechts ge«
liefert . An dem Schluß des zweiten Bandes stehet :

. Ende des zweiten Tonst ersten Theils . Hieraus' folget , daß er die Sammlung der Dokumente noch
Wetter habe fortsitzen wollen . Warum er sein Bor -

- haben nicht ausgeführcr , ist mir unbewußt . Man
hgp -den Verfasser beschuldiget , er habe viele Ur «

, , k.unhxu nicht richtig abdrucken lassen und sie der «
fälschet . Dies halte ich so lange für unwahr ,
bis specielle Falle davon angeführt werden . D ese

' Hab ich nicht angetroffU . Zwischen Verfälschung
des
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1 ^ 20 ^ " r ? 2o grade in dem Jahre , worin Mißvergnügen
und Unzufriedenheit schon zur Reift gediehen war .
Der Gesichrspuncr , den her Verfasser bei Bearbei¬

tung dieser Geschichte vor Augen hakte , gehet schon
aus dem Titelblatte selbst hervor . Hier heißt es : in

^ sheaie auf Widerlegung der von UHbbo Emmius be -

r gangenen Jrcthümsr , und eines gewissen ftripri von

der ostfriesischen Singularität emgerichtet . Er wollte

also erweisen , daß die Staatsverfassung von Ostfries -

land nicht von der Verfassung anderer deutschen Pro¬

vinzen abweiche , und daß die Ostftiesen keine anders

Vorrechts hatten , als alle andere deutsche Rationen .

Hier griff er den Standen an die Seele . Die ost -

friesische Historie sahen sie als einen Fehdebrief an ,
un -Lden Verfasser , der ihren Heiligen , den Emmius ,

verketzern , und durch seine angenommene Hnpothese
die auf feierliche Verträge sich gründende Constitution
übern Haufen werfen wollte , hielten sie für einen

Feind des Vaterlandes . Dies veranlaßte den ständi¬

schen Präsidenten ihn auf demkandtage im April 17 2 r

öffentlich einen accordbrüchigen Mann zu nennen ( x) .

So wie der Präsident , so dachten alle damals noch

vereinigte Stände . Noch mehr wurde die ostfriesrsche

Historie den Standen ein Stein des Anstoßes , wie der

Fürst unter dem 2 4 . Febr . 1724 verordnet ? , daß Advo -

raten und Procurakoren bei zwei Goldgülden Strafe

nicht mehr das in Emden in dem vorigen Jahr¬

hundert gedruckte Accordbuch , sondern lediglich die

Brenneisensche Historie undkandesversassung in ihren

Schriften anführen sollten ( )-) .

. § 6.
des Textes und Verdrehung des Textes in der

Paraphrase bleibt immer ein großer Unterschied .

(x) Landfchaftl . Acten.
( 7) Diese Verordnung ist . abgedruckt in Lertrsmi

ksrergs Oüft, p . 79 — 8 ! .



Erster Abschnitt. rvi
§ . 6 . 172s

So benahm sich der Canzler vor dem Ausbruch
der Revolution . Er selbst brachte sie zuerst in Gang ,
und goß , während der Revolution mit unvorsichtiger
Hand , selbst zum Nachtheil deö ReqierhauseS , Oel
in das Feuer . Durch eine einseitige Vorstellung
brachte er im Aug . 1721 das erste kaiserliche Decret
aus . Hierin wurden die Stände , die nicht ein¬
mal wußten , daß Beschwerden wider sie angebracht
waren , «« gehört condemnirek . Zwar wurde endlich
dem ständischen Agenten die Abschrift der fürstlichen
Beschwerden zugestellec , aber kaum hatte Lr sie in
Händen : so erfolgte , einige Tage nachher / ehe dis
Stände ihre Verantwortung sinrsichen konnten , das
zweite kaiserliche Decret , worin das vorig « nicht nur
bestätiget , sondern auch zum Nachtheil der Stande
erweitert war . Ob nun bei diesen Umständen dis
kaiserlichen Dccrcte , Iudicats oderNullitäksn waren ,
dies war die erste Frage , die mit einem Federkriegs
eröfnek wurde , und in einen Bürgerkrieg übergieng .
Dis Stande erklärten sich , sich den kaiserlichen
Decreren zu unterwerfen , in so fern sie den kandes -
verträgen nicht widersprachen . Diese Erklärung
wurde nicht angenommen . Die Stände erboten sich
zu einem Vergleich . Der König von Preußen und
die Genrralstaaken boten ihre Vermittelung an . Alles
dieses lehnte der Canzler Brenneisen ab , und zer¬
stört « den von dem Grafen Fridag angelegten Plan
zur Sühne . Er bestand auf eine unbedingte Pari -
kionsleistung der kaiserlichen Decrete . Dazu wollten
sich die Stands nicht verstehen , weil sie glaubten ,
daß damit eins Verzichtleistung auf die Landesvsr «
trage verknüpfet wäre . Sie wollten , nach ihren
öfteren Aeußeningen , eine Accordenmäßige , nicht aber¬
eine Reichscoiistikutionsmäßige Regierung haben .

G z l Zwar
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i 72 oZwar behauptete der Canzler Brenneisen , daß die

kaiserlichen Decrete den Landesverrragen nicht wider¬

stritten ; aber warum wurde denn diese wichtige

Streitfrage nicht rechtlich erörtert ? Dresden woll¬

te der Canzler nicht zugeben , weil die Folge davon

war , daß die Stände über die Decrete aisdeün mit

ihren Einreden würden gehöret werden . Nach einer

blutigen Fehde erhielt der Fürst die Oberhand , und

die alten Stände oder Renitenten waren gebeuget .
Nun wurden sie hark gedränget , gedrückec und ver -

folget . Sie wurden zu keinen Landtagen zugelaHen ,
Emden sollte nie , wenn sie sich auch künftig bekehren
würde , Schund Stimme in dem AdministratioNö -

csllegio haben , die Emder Herrlichkeiten wurden

sequestrr
'
ret , die alten Stande mußten eine Renitenten -

steuer zahlen , kein Debitor durfte einem Renitenten

seine Schuld abtragen , und das Hofgericht sollte nur

für gehorsame Unterthancn , nicht aber für Reniten¬
ten Remissorialen erlassen . So sollte es immer
bleiben . Dies , war das Ziel des Canzlers , welches
er nicht einmal verdeckt zu halten , gerathen fand »

Nunmehr wollte er von keiner bedingten oder unbe¬

dingten Submission etwas mehr hören . Gestrafek

Allen die Rebellen werden , dies sagte er bei jeder
GÄegenheik . Unerwartet war eS ihm , wie der Kai¬

ser den Renitenten eine Amnestie zusicherte , wenn sie
sich siibmittiren würden . Zwar gelang es ihm , die

subdelegirke kaiserliche Commission zu überholen ^ die

auf diese Zusicherung eingereichte Submissiünsacte

zu verwerfen ; allein der Kaiser nahm das Benehmen
der Commission ungnädig auf , erklärte die Sub -

mifsionsacte für gnugthuend , und erkheilte den Reni¬
tenten eine günstige Resolution . So sehr sich auch
der Canzler Brenneisen dawider sperter so ließ doch
der Kaiser es dabei bewenden . Endlich erklärte der

Kaiser ,
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Kaiser , daß bei Entscheidung der vorschwebendenr/ro
Streitigkeiten , die Landesverlräge zum Grunde ge .
leget , und die alten Stände zu dem Genuß der
Amnestie gelangen sollten . Hiermit fiel denn das

ganze System des C -mzlers , daß die zuerst ausge -
brachten kaiserlichen Decrete unwankelbar stehende
Judicate seyn sollten , mit einmal übern Haufen .
Hatte der Canzler Brenneisen die Stände nur mit
ihren Verglcichsvorschlägen hören , oder die staatifche
md preußische Vermittelung annehmen , ober die
Erörterung der Streitfrage , ob die kaiserlichen Deere »
te mit den Landrsverträgen übereinstimmten ? zu»
lassen , oder sich bei der Submissionsacte der alten
Stände beruhig n wollen ; wie viel würde er , auf
die eine oder die andere Art , für das Regierhaus ge¬
wonnen haben ? Dagegen nun verloren die kaiser¬
lichen Decrete , worüber die Stände erst förmlich ge »
höret werden sollten , ihre Wirkungen , und blieben ,
was sie anfänglich waren , — Nullitäten , und die
ganze Sache gerieth grade wieder in den Standpunkt
zurück , worin sie 1721 gewesen war . So war
denn ohne Nutzen so vieles Blut geflossen , die fürst¬
liche Schatzkammer war ausgeleeret , die Landescasse
mit Schulden belästiget , und viele Familien waren
verarmet . Dies alles wird in der folgenden Ge¬
schichte näher entwickelt werden .

§ . 7 .

Die preußischen und münsterkschsn Subsidien ,
und besonders die preußische Besatzung in Emden
und Grctsyl , und die kaiserliche Salvegarde in Leer
veranlaßcen von Seiten des Fürsten vielfache Be¬
schwerden . In allen Landtagspropositionen stand
immer die Abführung der fremden .Truppen an der
Spitze . Die Stände hatten aber immer dieses An »

G 4 liegen
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72v !irgen abgelehnet , wei ! sie wußten , daß der König

von Preußen ungerue sein Marinbataiüon wieder an
sich ziehen wollte , und sie noch zur Zeit nicht Mathen
fanden , den mit Brandenburg und Münster 16 ^ 4 ge¬
schlossenen Utrechrischen Vergleich aufzuheben . Van
der kaiserlichen Salvsgarde konnten sie sich aber nicht
entlasten , weil der Kaiser immer darauf bestand ,
daß der Abzug des preußischen Marinbataillonö vor .
hergehen sollte . Auch sah der Fürst selbst nicht ger ,
ne , daß die kaiserliche Salvegarde abzöge , wenn di «
preußische Besatzung in Emden und Gretsyi blieb .
Am 6stsnOctob . 1717 brachte der Fürst zum letzten «
mal diesen wichtigen Punct in Anregung . Der
Vicecanzler Brenneisen trug vor : » Daß Sr . Hoch ?
» fürsil . Dürchl . die endliche Abführung der fremden
» Völker nochmalen ernstlich an die Landßände ge >

» sinnen und hoffen wollten , daß sie itzo einmal : ge«

» wieriger , nachdrücklicher und nicht so kalksinnig ,
« als auf vorigen Landtagen geschehen , diesfalls er « ,
» klaren wollten , zumal da ihnen bekannt wäre , welche
» kaiserliche Conclusa desfalls eröfnet wordcm — Es
» wäxe auch bekannt , daß Ihro Majestät der Kaiser
» in dem Stande wären und den allergsrechtesten
» Willen hätten , Ihre Reichshofrächlichen Decreten
» den gehörigen Nachdruck zu geben - Dannenhero
» wollten Se . Hochfürstl . Durch ! , anitzo zum letzten ,

« mal die Landesständs ermahnet Haben , zur Abfüh »

» rung der fremden Truppen in der Güte und ohne
' » Weitläufigkeit zu schreiten , damit Sie nicht wider

» Ihren Willen möchten genöthiget werden , den Weg
» Rechtens !zu wählen , und Se . Kaiser !. Majestät
» um Hülfe anzurufen . Die Stände sollten doch be --

» drnken , welche ansehnliche Summen Se . Hoch ,

» fürstl . Durchl . zum Unterhalt dieser gegen Kaiser !.

vMajest . allergnädigste Befehle im Lande verweilen .

» den
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« den fremden Truppen von Jhro Cammermrtttln bei 1720
« trogen müßten , und daß , wenn die Sachs zur
« Sprache käme , kein Gericht Ihnen die Restitution
« derselben absprechen könnte (rc) . « Damals hatte
das Mißvergnügen zu gahren angefangen , und da¬
mals schon hatten sich der Vicecanzler und der ständi¬
sche Präsident Überwerfen. Man erstehet dieses aus
der ständischen Erklärung , die der Präsident Closter
von Dornum vortrug . So lautet sie wörtlich : « In
« Abführung der fremden Völker können die Stände
„ nicht geheelen , indem man ohne eine mächtige Pro -
«keclion nicht bestehen kann , und solche Protection
« wird Jhro Königl . Majestät von Preußen ihnen
« auch wohl gönnen. Wenn Se . HochfürstL. Durchl .
« sich darüber an Se . Kaiser ! . Majestät wenden , und
«einen Proceß ansangen wollen , können die Stände
^ solches wohl leidein Sie sehen doch , daß man
« Krieg im Sinn habe. Die Rache wissen wohl, ,
«bei welcher Gelegenheit die fremden Truppen herein«
« gerufen sind , und baß solches durch vrolsms Lon *
« stiia des damaligen Ministem veranlaßt ist (») . " :
Don Fürsten verdroß , es ungemein , daß nachher
die Stände unter dem 8 . April 1722 den Ltrest- ti -
schen Vergleich von r 68 » mit dem nun zum Bischof
von Münster erwählten Churfürsten Clemens August
- ' -

' '
G ; von

(?) In der That hatten die nrünsterischen und branden»'
bürgifchen Sübsidien und die Quartiergelder der
kaiserlichen Garnison sehn große die Kräfte des

,r -<- Landes fast übersteigendc Summen gekostet . Zu»
folge der Landrechnuvgen vom » 0. May 169 ? bis
1729 - waren n84940 - dulden dazu verausgabet.
Gründliche Anweisung von dem Unrecht der Stadt

0 Emden bei den gemeinen Landesmitteln , p . 69.
(s ) Anweisung , was cs mit der Garantie der Krone

' England 'und der Generalstaaten über die osifriest-
schenLandesverttagefür etneBewandmßhM . p . z ;
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»72svon Cöln förmlich erneuert , und sich die Continuation ,

des kaiserlichen Conservatorii von dem Bischof zu ,

sichern laßen ( b ) . Auch arbeiteten die Stände dar «

auf , daß der junge Graf Fridag das Tommando der

kaiserlichen Sawegarde erhalten sollte , wenn der alte

Oberste von der Lcy abgehen möchte . Dies mißfiel
dem Fürsten um so vielmehr , weil er befürchten

mußte , daß alsdenn die Stände die kaiserliche Salve «

garde , ( denn der Graf Fribag war ein Mitglied der

Ritterschaft, ) ganz in ihr Interesse ziehen würde .

Daher suchte der Fürst den ständischen Plan bei dem

Kaiser zu Hintertreiben ( c) . Die erste Drohung des

Fürsten sich bei dem Kaiser zu beschweren , erfolgte
also auf dem Landtag von 1717 , und diese seht ? der

Fürst gleich nach dem erneuerten Utrechtischen Ver¬

gleich in Erfüllung ; denn die erste fürstliche Suppli »

cation wurde am 14 . May , 720 dem Reichshofrath
eingereichet (st) . 2 " dem Aufenthalt der preußischen

Truppen und in den preußischen und münsterischen
Subfidien lag also ern vorzüglicher Grund zum Miß .

verständniß zwischen dem Fürsten und den Ständen ,
und dies war die erste veranlassende Ursache zu der
bei dem Kaiser angebrachten Klage .

§ - 8 .
Die Wasserfluchen führten außer ihren traurigen

Folgen auch das Mißgeschick mit sich , daß die Miß «

Helligkeiten zwischen dem Fürsten und den Ständen

immer stärker wurden . Man stritt sich bald über
die

,(b) Landschaft ?. Acten , und fürstlich - Anweisung wider
Eßiden wegen Unterhalt fremder Völker , p . 6 .

( c) Anweisung von dem Unrecht der Stadt Emden
bei den gemeinen Landesmitteln , p . z .

( st) Kurze Nachricht von dem Proceß bei dem Reichs »
hofrach . x.
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die Personen , denen das Deichwesen ander trauet 172s
werden sollte , bald über die Geldnegotiationen zum
Deichbau , und dann wieder über die Plane selbst ,
die Zur

'
Herstellung der Deiche gemacht waren . Der

Fürst verwarf die Prostete der Stande , und die
Stände mißbilligten die Plane des fürstlichen Mini «

steril . Durch diese Verwirrungen blieb das Land noch
viele Jahre unter Wasser , wie die benachbarten
Provinzen langst trocken waren . Hätte nicht die
Stadt Emden , wie ich vorhin erzählet habe , sich
des Deichwesens , und zwar mitten unter den schon
ausgebrochenen Unruhen so eifrig , so patriotisch an¬

genommen : so würde vielleicht ein ansehnlicher Theil
dieser Provinz auf immer verloren gewesen seyn .
Die Wasserflukhen haben also auch vieles zu dem

Mißverständniß zwischen dem Fürsten und den Stän¬
den beigetragen .

§ 9 .
Besonders war der Fürst den Emdern abgeneigt :

Dieses rührte vorzüglich daher , weil Emden feit eini¬

gen Jahren nicht das mindeste an die Landescass «
entrichtet hatte , sie dem Fürsten seinen Antheil an
den Zöllen vorenthielt , und dann auf Landeskosten
die Emder Garnison unterhalten wurde . Zu diesen
Ed andern Ursachen mehr trat 1720 ein ' neuer Um¬
stand hinzu , welcher die Abneigung des Fürsten von
der Stadt Anden stärkte . Gis suchte nämlich eine

octroyrte Compagnie zu errichten , um in Emden
einen freyen Handel nach eignem Belieben zu führen .
Bon diesem . ihrem Vorhaben belehrte der Magistrat
das Publicum , um sich bei dieser Compagnie zu in -

tersssiren , durch eine gedruckte Anzeige . Damals
waren schon die MHHelligkeiten zwischen dem Fürsten
und den Ständen , und besonders mit Emden wegen

des



Dreißigstes Buch .kvK
»720 ?cs Deichbaues ausgkbrochen. Der Fürst HH^lUpre^

ke , daß Emden nicht ermächtiget siy , ohne seine Zu -
stimmunq eine solche Sociekat zu errichten. Wie di-

u Emdsr indessen bei ihrem Vorsaß bkharrten , ^ kieß
^ der Fürst im Jul . 1720 den Ständen anzeigen, daß

er sich die rechtmäßige Ahndung und Bestrafung der
Emder , die seine Landeshoheit zu kränken suchten,
Vorbehalten wollte . Dis Stände erwiederten hier«
auf schriftlich , daß die Stadt ihnen ihre privative
Befugsamkeit zur Errichtung einer Handlungöcom »
pagpie nachgewiesen hätte . Sie bäten daher Se .
Fürst ! . Durchlaucht , die diesfalls wider die Stadt
Emden gefaßte Ungnade schwinden zu lassen ; sie
sähen sich sonst genöchigek , sich der Stadt Emden
anzgnehmen , um ihre Privilegien ausrecht zu erhal¬
ten (o) . Unter dem z < Octob . ließ der Magistrat
die Patente zur Errichtung der Compagnie drucken.
Darnach sollte dis Compagnie sich vorzüglich mit
Asseeuranz der Schiffe und Hauser , mit Anlegung
vowMänufacturen und mit dem Walistschfang unter
Grönland beschäftigen . Zu dem Ende sollten gleich
nach Errichtung der Compagnie 12 Schiffe , um nach
Grönland zu fahren, m,gekauft und ausgerüstet wer¬
den . Der Magistrat ortheilte dieser Compagnie eine
Octroy auf 40 Jahre . Mit zwanzig Million en

^ ^ holländischer oder ohngefähr dreißig Millionen ost«
D sriesischer Gulden , sollte die Compagnie,errichtet und
A begründet werden. Es sollten nämli ch 6« « » oÄctien ,
- 7/ jede zu 2000 Gulden eingezsichnst werden . Acht
0 / Dircctoren sollten der Compagnie vvrstehen. . Um
^ alle processuaiische Weitläufigksiten zu vermeiden,' - sollten sich die Interessenten der Compagnie verpflich-
« ' ten , olle die Compagnie oder deren Participanten
^ ^ betreffende Streitsachen dem Laudo vier selbst zu
4« -» . . . . . wählen»

(e) Landschaft!. Acten.
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wählenden Schiedsrichtern zu unterwerfen . Doch ,
sollte es ihnen auch frei stehen , eine Streitsache in
der ersten In stau ; durch den Magistrat der Stadt
Emden , nach den gemeinen Seerechten , oder nach
neu anzunehmenben Grundsätzen in der ersten Instanz
zu schlichten und entscheiden zu lassen. Die zweite
Instanz sollte ohne fernere Appellation vor Die- vier
Schiedsrichter gehören ( s ) . Bereits unter dem
8 - Ocrod . erschien ein gedrucktes fürstliches Publican -
dum wider die von Emden octrvyrke Compagnie . So
lautet es : » Nachdem Wir mir Besremdung ver -
,,nominell und aus einem in Unserer Stadt Emden
„ in der angemaßten sogenannten Stadt « und Land»
„ schastsbuchdruckcrey , den Z . Octob . gedruckten Zek-
,,kel gelesen haben / daß Bürgermeister und Rath
„ besagter Unser Stadt Emden an eine gewisse Com »
„ pagnie eine Octroy oder Privilegium auf 40 Jahre
„ unter gewissen Unserer Landesobrigkeitlichen Aucori .
„ tat nacheheiligen Conditionen verstaktet haben ; eine
„ solche Octroy aber zu errheilen , Bürgermeistern und
« Rath besagter Unsrer Stadt Emden nicht , son-
„ dem Uns , als Erb - Ober - und Landesherrn sol-
„ cher Stadt und dem die Supenerikät in solcher
„Stadt vermöge der ostftiestschen LandeSgefttze»
„ unstreitig zukömmt , als wollen Wir , humir ,nän -
„ niglich bekannt gemacht haben , daß Wir solche
„ angemaßts Octroy für nichtig und widerrechtlich
„ achten , und Unfern Unterthancn hiemit bei ernst -
„ ücher arbitrairer Strafe wollen befohlen , und
„ Auswärtige gewarnet haben , sich im solche Sache
„ nicht zu mischen , noch an solcher vermeint -

- »stich
(k) OprccblrnZ rsn eene reellere tdompzgnie lsn(üominereie , dlsviAstje en ^ tsiir -intts binnen cle8t »ch , wet Lonü -ns van ttce - cn Lui ^eme-i: -tzerea e» i<sc!. ^ <
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* 720, , ljch prkvilegirten Compagnie durch Einschreibung

„ oder sonst einigen Theil zu nehmen <Z) . « Da auch
der Fürst in Holland dieses Avertissement bekannt

machen ließ , und nachher der Kaiser diese Compagnie

cassirte , so getrauten sich so wenig Einlander als

Fremde Actien zu zeichnen . Es scheiterte daher die .

fer große Plan , welcher , wenn er hatte ausgeführet
werden können , wahrscheinlich den alten längst ge.

sunkenen Flor der Stadt Emden würde hergestellet

haben . Zwar schwankte schon längst das gute Ver .

nehmen zwischen dem Fürsten und der Stadt Emden ;
aber diese zu errichtende Compagnie legte den Eckstein

zur Verbitterung ( K ) . So wie der Fürst Ein - und

Ausländer gewarnet hatte , sich nicht mit der Emder

Compaanie zu befassen , ließen die Emder eineContra »

Remonstration abdrucken , und solche vorzüglich in

Holland austheilen . Der Inhalt derselben , der

Ton , worin sie abgefasset war , der Unwille des Für »

sten , oder vielmehr seines Canzlers , der so sehr darin

angegriffen war , und die Ungnade des Kaisers gehet
aus dem nachher erfolgten kaiserlichen Decrete schon

hervor . Hierin heißt es : „ Dieweil Bürgermeister

„ und Rath zu Emden mit Verachtung des in den

„ Reichsgeseßen und kaiserlichen Resolutionen vorge »

„ schriebenen Rechtsweges eine Lontrs -Kemonlstglioe

„ drucken , und in ausländischen Oertern verkündigen

„ lassen , worin sie einen fürstlichen Minister vor der

„ ganzen Welt als einen Ehr - und G - dvergessenen
„ Mann ausrufen , und daneben noch wider ihn den

„ Vorbehalt einer Satisfackion bedrohentiichanhan «

„ gen , und überhaupt blvs einzig und allein von An -

„ Wendung

(8) Aus dem gedruckten Publi
'candum .

( d) Funk c . I . p . 296 . Dies ist das einzigste mal ,
daß Funk diese Landesumuhrn mit einem Finger »

zeige berühret .
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„ Wendung derer zur vorhabenden Selbstbeschirmung ^ ro
„ gegen ihren angebohrnen LandeZfürsten von Gort
„ und der Natur verliehenen Mitteln reden , auch
„ manniglich , um sich durch die fürstliche Verordnung
„ nickt abschrecken zu lassen , aufmahnen : so scheinet
„ dieses ungebührliche von Unterrhanen gegen den
„ Landesfürsten nicht leicht gehörte Bezeigen in der
„ Thac eins Aufsagung ihrer Pflicht , Gehorsams und
« Unterthänigkeit zu seHN ( i) . »

io7
Nicht blos der Fürst , sondern auch die Städte

Norden und Aurich und ein großer Theil des dritten
Standes , waren mit der Stadt Emden sehr unzu¬
frieden . Dieses rührte vorzüglich daher , daß Emden
die sechste Quote nicht mehr zu den Landeslasten ent¬
richtete , und ste von allen Collateralerbschaften den
zwanzigsten Pfennig zog . Auch waren zwischen
Emden und einigen entferntem Aemtern wegen des
Deichwesens Irrungen ausgebrochem Daher legte
der Canzler Brenneisen der Stadt Emden , wie vor¬
mals Jacob dem Zankbrunnen , den Beinamen Estck
bei (k ) . Die Ritterschaft hatte sich mit dem Canzler
Brenneisen längstens Überwerfen . Sie hielt immer
der Stadt Emden die Stange , und war bei asten
zu fassenden Schlüssen mit ihr einverstanden . Weit
die Ritterschaft

*und Emden nun unter den Standen
einen großen Anhang hatten , so konnten sie fast im ,
mer die Majorität bewirken . Bitter waren die Aus¬
drücke , deren sich das fürstliche Ministerium in einer
Vorstellung an den Kaiftr bediente . „ Dis Edel «

« leute
( i) Aus dem kaiserlichen Decret vom ! 8 , Aug . , 721 .die Cmder Compagnie betreffend.
(K) Kurze Nachricht von dem Proceß an dem Reichs -

hofg . x . , z . .
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i72o „ leuke — heißt es dann — und ihr Anhang behal »

„ ten immer die Oberhand , und die andern haben
"

„ nur den Ruhen davon , daß sie verspottet werden ,
„ welches sie denn auch lieber leiden wollen , als sich

„ in der rechten Ordnung gegen den Fürsten zu der «

„ halten . Si ? wollen also lieber den Dornbusch ,
„ als den Oelbaum über sich herrschen lassen (l ) . " ,
Und an einem andern Orte : „ Durch allerhand ver -

„ bokene Wege werden die Unordnungen unterhalten ,

„ und man drückt da ^ Regi ?rhaus und die übrigen

„ guten Eingesessenen , welche mit der Larve der Frei¬

heit , die doch in der Thor die ärgste Sklaverei ist,, ,
„ unter dem Joch gehalten werden ( in ) . " Alle ge .

druckte Schriften , die nachher von fürstlicher Seite

erschienen , waren vorzüglich wider die Ritterschaft
und Emden gerichtet . Mit mehrerer Schönung
wurden Norden , Aurich und der dritte Stand be-

handelt . Diese Schriften fanden bei vielen Einge - .

seffinen , besonders bei denen , welche mit der Ver¬

waltung der Landesmittel unzufrieden waren , großen

Eingang . Mehrern Eindruck machte der fürstliche

Befehl , die ausgeschriebenen Schatzungen zurück zu -

halten , und sie nicht zur Landrentsi abzuführen . .
Diese Verordnung war vielen bei dem herrschenden

'

Geldmangel envünschek . Dazu kam » daß einige aus

Furcht vor den kaiserlichen und fürstlichen Drohungen ,
andere , well sie dew ( lunchen müde waren , wieder ^
andere , weil sie sich von der Rechtmäßigkeit der

fürstlichen Beschwerden überzeugt hielten , und vieles
aus Haß gegen dis Stadt Emden sich den kaiserlichen ,

Dscreren submimrlsn ; dagegen andere fest auf Ihren

Satz , dH in den kaiserlichen Decreken das Grob
der

(i ) Vorstellung von dem Ungehorsam der ostfriestschm
Staude , p . 8 -

(m ) Kurze Nachr . x . 2 . - - .
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der Landesverfassung lüge , beharrten . Es konnte 1720
daher nicht fehlen , es mußte nokhwendig unter den
Ständen , bei der schon längst schwankenden Har¬
monie eine Trennung veranlasset werden . Diese
Trennung vermehrte die Verwirrungen , und ver .
lungerte die Landesuuruhen , worin stch Patriotis¬
mus , Interesse und Verfolgungsgeist durchkreuzten .

9 . n .
Eine große Schaar gedruckter Streitschriften

schürten immer das Feuer mehr an , und nährten dje
Flamme . Folgende sind die vorzüglichsten :

Brenneisens ostftiesssche Historie und Landes .
Verfassung . 1720 .

Die vorhin angeführten Streitschriften zwischen
der Negierung und dem Hofgerichk .

Kurze Nachricht von dem am kaiserlichen Reichs -
Hofrath zwischen dem Fürsten und den Standen var -
schwebenden Proceß und darin ergangenen kaiserlichen
Dekreten von < 721 . und 17 ^ 2 .

Gründliche Anweisung Sr . Fürst ! . Durchl . wider
Dero Erbeigenkhümlichen Stadt Emden , und die
mit ihr haltende Glieder der ostftiessschcn Landes¬
stande , ( übergeben bei dem Neichshofr . d . 14 . May

4720 .) Aurich , 1727 .
Gründliche Anweisung von dem Unrecht der

Stadt Emden und der ihr anhangenden ständischen
Gliedern bei denen gemeinen Landesmittein , ( über¬
gehen bei dem Neichshofr . d . 29 . Aug . 1720 . )
Aurich , 1727 .

Gründliche Anweisung von dem Unrecht der
Stadt Emden in Rorenthaltung des Zolls , (präsent ,
bei den , Neichshofr . d. 22 . Jan . 1721 .) Aurich ,
1727 .

Gstft . Gesch . ? B . H Grund »
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1720 Gründliche Anweisung von dem großen Unfug

der Stadt Emden und Consorken , daß die besonder »

Herrschaften Esens und Wikmund zu denen auf Ost¬

friesland liegenden Kreis , und R ' ichösteuern mit

conkribuiren sollen , ( präsent , bei dem ReichShofr .

d . 1Z - Jan . 172 » . ) Aurich , 1726 .

An Se Kaiserl . Majestät Supplication von Sr .

Hochfürstl . Durchl . wider die Stadt Emden , darin

die übrigen fürstlichen Gravamina , die in dem kaiserl .

Decrere vom 18 - Aug . 1721 . noch nicht specifice ge.

meldet sind , vorgesteller we den , ( eingereichet bei

dem Reichshofrath d. 7 - May 1722 . ) gedruckt

1724 .

Gründliche ( ständische ) Ablehnung der ungegrün -

deten koliulstorum und Accordenmäßige Anweisung

jn Sachen Sr . Hochfürstl . Durchl . zu Ostsriesland
wider die Landesstände , (übergeben im ReichShofr .

d . i8 . Novemb . 1722 .)

Allerunterthänigste ( fürstliche ) Vorstellung von

dem höchst strafbaren Ungehorsam der ostfriesischen

Landesstände wider das kaiserl . Decret vom 18 - Aug .

1722 . gedruckt 1725 .

Kurzer , jedoch gründlicher Bericht , von der

vstfriefischen Ständen Freyheit , Macht , Recht und

Gerechtigkeit , mit Ausschließung des Landesherrn ,
Steuren , Schatzungen oder andere Anlagen einzu -

willigen , zu erheben und zu verwenden . Auf Ver¬

ordnung der ostfriesischen Stände zum Druck be¬

fördert . Emden , 172z .

Gründliche Anweisung , daß Se . Hochfürstlichen
Durchl . zu Ostsriesland bei dem Collectenwerk eben

das Recht , was andere unmittelbare Reichsstande
nach den allgemeinen Reichssahungen haben , zukom -

me , nebst kurzer Widerlegung eines im Ngmen der
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- oststirsifchen Landesstande herausgegebenen TractatS . i - Lo

Aurich , > 73 ? . ( n)
Allerunterthanigste abermalige Bitkschrift , gr »

exlribeutur sura colieölanäi LtatihnL ? roviliLr3li' hus
kriilss Orientaii « privative et ablolute competentis ,
( übergeben im Reichöhofr . d . 7 . Jan . > 7 ^ 4 .) ohne
Zahreszahl .

Gründliche Anweisung von dem ostfriesischen
Recht der Landtage , und insonderheit denen Rechten ,
welche den ostfriesischen Standen vor andern Stän -
den in den teukschen Landern zukommen . Emden ,
I72Z -

Erläuterung der gründlichen Anweisung von dem
ostfriesischen Recht der Landtage ; insonderheit von
den ständischen Rechten , daß alle Gesetze und An»
ordnungen mit derselben Zuthun und Belieben auf -
gerichcet werden müssen . Emden , 1727 .

Unterschied zwischen den neuen kaiserlichen Deere »
ten und ostfriesischen Accorden , oder Accordenmäßige
Justification der ostfriesischen Stände in punälo
fubmiilionis sci cieLrela -Laelareg : lsivi « psci «
xuklicis , (deutsch und holländisch ) ,1726 .

Accordenmäßige Gegenanweisung des zwischen
den kaiserlichen Decreten und Resolutionen und den
ostfriesischen jandesgesetzen nicht bestndlichen Unter¬
schieds . Oldenburg , > 726 . ( 0)

H r Fürstk .

(n) Der Verfasser ist der Canzler Brenneisen . Diese
beide letzter» Abhandlungen sind auch französisch
übersetzt . Man stndet sie bei kvullet in Kecueil
brüorigue, l ' om. IV. p . 297 z82 > Von dem
ersten ist auch eine holländische Nebersetzung vor¬
handen .

(0) Der Verfasser ist der Syndkcus des Auricher
Collegii , nachheriger Negieruagsrath Mathias
» on Wicht .
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1- 20 Fürst !. Anweisung von der vorgegebenenGabarit !«

der Krone England und der Generalstaaken über die

ostfriesischen Landesverkräge. Oldenburg / 1726 .

Das lebende staatische Garantierechk über dk«

ostfrikstschen Accorde . 1726 . (oeuksch und holl . )

Gründliche Anweisung von dem Erbeigenthum
und landesherrlichen Rechten des osiftkeslschen Regier »

Hauses über die Stadt Emden . Am ich, e 72 6.
Gründliche Anweisung von dem Rechte Sk .

Hochsürstl . Durch ! , in Bestellung Dero Bedienten

zu Regierungs - Justiz , und andern Aemrern . Aurjch,
1726 . .

Gründliche Anweisung von der Schuldigkeit der
Stadt Emden , den sechsten Theikzu den gemeinkn
Landeslasten zu bezahlen . Aurich, 17 r6 .

Fürst ! . Finalresolution an Ihro Hochmögenden
über die Ursachen , warum man sich mir der Sradt
Emden und ihren Anhängern mit Abstand von den

kaiserlichen Dekreten nicht vergleichen rönne ?

Gründliche Anweisung der Stadt Norde «/ - -daß
von dem Fürsten , durch Betrieb DerßcPiinistcrii
zwei Bürgermeister und zwei R ' thöverwandren aus

unerheblichen Ursachen von denen Magistratöbedie »

yungen entfthek und sulpendirek seyn. 17 . 6.
ksöli 8x>ecie5 von denen zwischen Sr Hochsürstl.

Durch !, und Dero Landesständen und in ŝ eöie Dero

Erbeigenkhümiicbm Stadt Emden bei dem Reichs,

Hofrath vorfchwebenden Streitigkeiten . Aurjch,
1726 .

Lontinuittioa von der ks <3 l 8^eeie, Aurich,
1729 »

^

guocinw ksrsti 8pociez cle Lonttov0 «'6l§ -Jeren .
k - is. Or . kriiicij/iz auni Oreiinibus I 'rvvinci ^Iibuk.
kuriose , 1727 .'

Grund «
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Gründliche Anweisung von der ostfriesischen lan - i ^ ro

desherrlichen eingeschränkten Oberbothmäßigkeit und

Hoheit , und den Ständen zustehenden Privilegien ,
Rechten und Herrlichkeiten .

Erläuterung der gründlichen Anweisung von der

vstfritsischen landesherrlichen eingeschränkten Hoheit
Md Oberbothmaßigkeit .

Summarische Anweisung , daß von Sr . Hoch -

fürsil . Durchl . in Conformitat des Auricher Der -

gleichs von 1699 . der bey dem Reichshofrath schwe¬
bende Proceß nicht angesponnen werden könne .
Emden , 1727 .

käet lischt eu IntereiH v«n lrasre läooA 'iioo -

^encis vp kurrcken eu OostfrieLl -inci cioor läencierck
vsn jvlsiincbk , ( ist ein stngirter Name) Lmüercisin ,
1728 . ( p) i
' Kurze Antwort auf den Bericht von der wahren

Beschaffenheit des ostfriesischen staatischen Garantie »
rechts . 1729 .

Kmärm steclik eu Onsebulä tcAeus riile onvvzg,
re HesclmiäichuAcu bevveeieu eu veräeciiAt. HaLr-
!em, 1728 - (g)

^ H ? Fürst !.

(x) Zn einer andern Ausgabe nennt sich der vseudo -
^ Nyntischt Verfasser Johann Dieder ich Warendorp .

. (.cs' Der Verfasser , dieser heftigen Schrift ist der
Secretair der Stadt Emden Mentekus Haikens .
Dirstr war ein sehr rühriger und geschickter Mann .
Er schrieb nachher eine Piece über dir Vorzüge des

" > l 'englischen Schffsbaues vor dem holländischen und
vstfritsischen Schiffsbau . Ein Holländer suchte

in einer saryr ' schen Schrift , die er betitelte :
öe Nvts in lle L,ck ;toc> lächerlich zu machen. Wer
dass sogenannte Wahrzeichen der Stadt Emde »
kennt , dem wird die Anspielung des ungejogenen

< ? Hollauders erklärbarleyn . ^
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1720 Fürstl . ostfriesische Anweisung von - er Ueberein»

stimmung der neuen kaiserlichen Decreten mit den
vorigen kaiserlichen und gesammten ReichSdecreten,
Mandaten und Resolutionen . Oldenburg , 17 . 0 (r).

Fürst Enno Ludwigs und der sammrlichen Landes -
stände gründliche Verstellung von dem Unrecht der .
Stadt Emden wegen Unterhaltung der Garnison und
Vorenthaltung ihres Anchetls zu den Landeslasten. .
Äurich, l ? Zl (s) l

An Se . Kaiser !. Majestät allerunterkhänigst«
Vorstellung in §3tirssÄiousm Koloi . Ogssareao vom
12 . Sept . 1729 . die von den Provinzen Teutfch?
landö unterschiedene ostfriesische Regierungsform be¬
treffend .

An Se . Kaiser !. Majest . allerun kerthänigstePari «
tionsmäßige Einbringung derer Lravanminum ^>cck
^ lgnutenenkia Lsest Kekol . d. 12 . Sept . 1729 ( t)

An Se . Kaiserl . Majestät ällerunterthanigste
Vorstellung sei c !em . Kolo !. Lses . vom g l . Aug.
; 7zo . um wirkliche Abstellung derer vi^ore ^ m-
neltias abzuthuenden Beschwerden.

An Se . Kaisers. Majestät allerunterthanigsieS
Schreiben vom r8 - Sept . 1732 . des Fürsten zu
Ostfriesland mit Widerlegung der vermeinten Be «
schwerden der Stadt Emden .

An Se . Kaiserl . Majestät allerunterthanigsieS
Schreiben vom 18 . Febr . 1732 . in Sachen Sr .

Hoch.

(r) Verfasser ist der Regierungsrath Mathias von
Wicht.

(s ) Davon ist auch eine lateinische Uebersttzung lm
nämlichen Jahre abgedruckt .

(e) Auto'd der ständische Consuknt Sebastian Anton
Homfeld.
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Hochfürstl . Durchl . wider Emden und einige An - r7 »o >

Hänger . LommiAom !.' nunc exccutionis ( u ) .

Die anwesende kaiserliche Commission ließ ihre

Patente , Dekrete und Resolutionen vor und nach
mit Deduktionen und Beylagen drucken . Auch

ließen die Stande verschiedene ihnen von der kaiser¬
lichen Commission überreichte Verantwortungen und

Protest « klonen durch den Abdruck allgemein machen .
Blos diese letztem gedruckten Verfügungen der kaiser¬
lichen Commission und die ständischen Eingaben , —

ich finde nicht nöthig , alle diese Stücke namentlich

anzuführen — füllen einen schweren Folianten .

Endlich ließ noch der Eirnzler Brenneisen abdrucken ;
klbbom '

s klmmii Tractat von Ostsriesland ins Teuk -

sche übersetzt, , und mit Anmerkungen erläutert und

. widerlegt . AmM , 17Z2 . ( v) Und der Prediger

Harkenroch : Ochboui « dinmii klilioris udltri tem - ^

xpris . 6rocuinLge, . I7Z . . (>v)
Dies sind denn dir wichtigsten gedruckten Schrif¬

ten , die während den neuen Landesunruhen heraus - -

gekommen sind . Mit Ausschluß der von Brenneisen
edirten Historie und Landesverfassung , und der weni¬

gen in Quart und Oktav erschienenen Piecen macht
eine vollständige Sammlung dieser Streitschriften

vhngefähr sechs Folianten aus . Diesen Streisichrif -

ten traten noch viele Stach elgedichte hinzu , die die

erhitzten Gemächer noch mehr in Flammen setzten.
D e Stände wurden infolgenden Knüttelversen hart
angegriffen .

H 4 tzuae -

( u) Diese dem ReichShofrath ekngesandten fünf weit -
läufigen Deducrionen sind ohne Iahrjahl gedruckt .

(v) Dies ist Lwwii besonderer Tractat , 6e kriga
vrienrali et lieip . eins llstu sub grimis Lomitidus .

i « ) Davon s . den z . Band i>. 4 ? ! . dieser Geschichte .
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1720 (Zugerin in Oü5ri6s , guis Anfang , Mittel" und -

Ende ? . ^
Oreäs milii tuto , das sind ostsrjesische Stande,

ec Stadtmann , <̂ uei8 tu cvnivnZlto
jandmann,üi sunt, creäo midi , frühes consumers nsti.

Und in einem andern :
In protestancio convenimur,
Lonveniencio compekiinur,
Sompetencio consulunur,
^ onfultsnc!» cvnsunäimuz.
In coniulions coucluclimur,
Lonoluks rciicunu«, - ^ ,
kt salutem pstrise eonststersmus,
ker Lonlrli, lenk , , violent, , « v^ nt,.

^ Ak, einem andern ^Gedicht , betitelt Klaglied
Jeremiä , werden sowohl die Stände , als das fürst.
liche Ministerium herumgeholet. Ich will einig«
Strophen hieher setzen :

Die Policey wird schlecht geführt,Daö Recht auch sehr gebeuget,Der Richter hier -einher stolziert,
Zmn Geiz ist er geneigek.
Die Falschheit zeigt sich vor der Stirn ,Man suchet alles zu verwirrn,
Lud jülVS p !StgtI5 .
In pubüci « klingts ttefstich gut,Wenn man zum Landtag winket,Man pvkulirt mit starkem Muth,
Bis patria fein hinket ;
Drauf chut man einen krummen Sprung,Und eilet zur Verrammelung,
8vd I-srva l^ibertsti«.

Dis
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Die Unordnung bei der Reparatur der Deiche *? ? »

besinget der Dichter so :

Die Deiche sind beim Grund geschlicht ,
Wer soll sie wieder machen ?
Damit gehts , wie zu Babylon ,
Wo Nichts war , als Confusion ,
Da man bracht Kalk für Steine .
Vereinigt sind die Sinnen hier ,
Wie Katz und Hund beym Braten ,
Zum Stehlen fehltS an Eintracht nie ,
Gleich dort die Raben khaten :
Lrss ! Ors « ! Lr »!>! Lrsr ! da wollen wir,Den . einen dort , den andern hier .
Fein meisterlich beluksen ( x).

<*) Dieses Gedicht ließ der Fürst durch den Schinder
öffentlich verbrennen.

H 5 Zweiter
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Zweiter Abschnitt.

§ i . Auf dic von dem Fürsten bei dem ReichShofrath eingerekch« .
ken Beschwerden wider dic Stände und die Stadl Emden,
§ 2 . und z . erfolgen die erstell,kaiserlichen Decrete vom .
ig . Aug , 1721 . § 4. die den Ständer , und dem Emder
Magistrat insimiirel werden . §. Der Fürst' bezcigec sich ge«
§en den Canzler, der>diesc Decrete auSgewstkethat , dankbar.
§ 6 . und - . Die Stände finden die kaiserlichen Dekrete den
LarcheSverrrägen nicht entsprechend, und entschließen sich,
ihrer inneren Uncinnckeiten unerachtet , die Aufhebung dieser
Decrete durch genaue Darstellung der Thatsachcn zu bewirken .
§> 8 Zu dem Ende halten sie zuvörderst um die Abschriften
der fürstlichenEingaben an . Die Verstattung dieses Gesuche-
bestätiget ihre Idee , daß sie mir ihren anzubringenden Ein «
reden gehöret werden sollen ; allein es erfolget wider ihr Ver «
muthen ein neues kaiserliches Decret -unter dem >8 . August
» 7: 2 . , worin die vorigen Deckele bestätiget wurhen § s .

Die Stände tragen , nun auf die Ablehnung der fürstlichen-
Pokulatc und auf die 'Cassation der kaiserlichen Decrete bei
dem Rcichshofrath an . H ro . Dieses letztere lächerlicheDecret
wirket eine ungewöhnlicheHarmonie der Stände unter sich.
Sre mistigen einstimmend zur Bestreitung nvthtger Ausgaben
neue Schatzungen .ein . , . .§ , kl , Der Fürst verweigert die
Approbation , §l ir und setzet bei dem Admiiiistratiouscvllcgks
einen Inspektor ein. Diesem wird von dem Cvllegio der Zu«
tritt versaget- §. iz . Die große Rückstände der münsterischen
und preußischen Gubsidien , worüber die Stände so hart an«
gemahnet werden , § . rg. und andere dringende Ausgaben ver«
anlaffen hie Stände , de» fürstlichen Widerspruchs ohnerachtet,
üuf die schleunige Einziehung der Schatzungen zu bestehen.
§ . >5 . Der Fürst untersaget den Eingesessenen die Abführung
der. Schatzungen, und ' verspricht ihnen seinen Schuß . Durch
Mißvergnügen über die BcrwaMng der Landesmittcl , noch
mehr durch Geldmangel and Unwillen zur Zahlung finden
die fürstliche» Inhibitionen großen Eingang in Aurich,
und bei vielen Eingesessenen in fünf Aemkern, die sich den
kaiserlichen Decrcten schriftlich unterwerfen. §. >6 - Erst
unter Assistenz der kaiserlichen Dalvegarde und der preußischen
Mariniers und dann der Emdischständischcn Miliz lassen die
Administratoren dic Schakungen mit Gewalt betreiben , doch
hält der Fürst mit gewafnetertzand die Executorcn von Aurich
zurück . Auch widcrsctzen sich die Brockmerländer und Neider«
känder den Lxecutoren Dies ist der erste Anfang der ge¬
störten inner » Ruhe und des Bürgerkrieges . ^

§. I .

1720 (^ .1 dem Hannoverischen Vergleich von 169z .

o ) waren die wichtigsten Streitigkeiten zwischen
dem Regierhause und den Ständen beglichen . Viele

G »ava -
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